
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/6/7 9ObA115/05k,
9ObA36/10z, 9ObA139/09w

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.2006

Norm

EFZG §5

Rechtssatz

Bei über das Arbeitsjahr fortdauerndem Krankenstand entsteht auch dann ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch

gemäß § 5 EFZG, wenn das Arbeitsverhältnis im alten Arbeitsjahr wirksam beendet wurde.

Entscheidungstexte

9 ObA 115/05k

Entscheidungstext OGH 07.06.2006 9 ObA 115/05k

9 ObA 36/10z

Entscheidungstext OGH 22.10.2010 9 ObA 36/10z

(Ausdrücklich) gegenteilig; Beisatz: Siehe nunmehr RS0126339. (T1); Veröff: SZ 2010/140

9 ObA 139/09w

Entscheidungstext OGH 24.11.2010 9 ObA 139/09w

Gegenteilig; Beis wie T1
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